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§ 16 APG In-Kraft-Treten und
Übergangsbestimmungen

 APG - Allgemeines Pensionsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.07.2024

1. (1)Dieses Bundesgesetz tritt, so weit im Folgenden nichts anderes bestimmt wird, mit 1. Jänner 2005 in Kraft.

2. (2)§ 4 Abs. 3 tritt mit 1. Jänner 2007 in Kraft.

3. (3)Für Personen, die nach dem 31. Dezember 1954 geboren sind und bis zum Ablauf des 31. Dezember 2004

mindestens einen Versicherungsmonat nach dem ASVG, GSVG, FSVG oder BSVG erworben haben, gelten für die

Ermittlung der Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Leistung aus dem Versicherungsfall des Alters auch

die Bestimmungen des ASVG, GSVG, FSVG und BSVG, sofern dies für die versicherte Person günstiger ist.

4. (3a)Für die Erfüllung der Mindestversicherungszeit nach § 4 Abs. 1 gelten als Versicherungsmonate auch

Ersatzzeiten der Kindererziehung nach den §§ 227a ASVG, 116a GSVG und 107a BSVG, die vor dem 1. Jänner 2005

erworben wurden.

5. (3b)Für die Erfüllung der Mindestversicherungszeit nach § 4 Abs. 1 gelten als Versicherungsmonate einer

Erwerbstätigkeit auch die im § 4 Abs. 5 genannten Zeiten einer Selbstversicherung, einer Weiterversicherung und

einer Familienhospizkarenz, die vor dem 1. Jänner 2005 erworben wurden.

6. (4)Für Personen, die vor dem 1. Jänner 1954 geboren sind und eine Korridorpension (§ 4 Abs. 2) beanspruchen, ist

die Verminderung der Leistung nach § 15 Abs. 4 Z 1 und 2 in der am 31. Dezember 2010 geltenden Fassung

durchzuführen, wenn sie eine vorzeitige Alterspension nach § 607 Abs. 10 ASVG (§ 298 Abs. 10 GSVG, § 287

Abs. 10 BSVG) erst nach Vollendung des 62. Lebensjahres in Anspruch nehmen könnten. Im Übrigen hat die

Berechnung der Leistung nach den Bestimmungen für die Alterspension nach dem ASVG oder GSVG oder BSVG

zu erfolgen; Abs. 5 letzter Satz ist anzuwenden.

7. (4a)Für Personen, die nach dem 31. Dezember 1953 und vor dem 1. Jänner 1955 geboren sind und eine

Korridorpension (§ 4 Abs. 2) beanspruchen, ist die Verminderung der Leistung nach § 15 Abs. 4 Z 1 und 2 in der

am 31. Dezember 2013 geltenden Fassung durchzuführen; Abs. 4 letzter Satz und Abs. 5 letzter Satz sind

anzuwenden.

8. (5)Für Personen, die vor dem 1. Jänner 1955 geboren sind und eine Schwerarbeitspension (§ 4 Abs. 3)

beanspruchen, hat die Berechnung der Leistung nach den Bestimmungen für die Invaliditäts- oder

Berufsunfähigkeits- oder Erwerbsunfähigkeitspension nach dem ASVG oder GSVG oder BSVG zu erfolgen. Für den

Wegfall der so ermittelten Leistung sowie für eine Erhöhung der Leistung nach Erreichung des

Regelpensionsalters gilt § 9 dieses Bundesgesetzes.

9. (6)Abweichend von § 4 Abs. 1 bestimmt sich das Anfallsalter für weibliche Versicherte, die das 60. Lebensjahr vor

dem 1. Jänner 2024 vollenden, nach § 253 Abs. 1 ASVG (§ 130 Abs. 1 GSVG, § 121 Abs. 1 BSVG); für weibliche

Versicherte, die das 60. Lebensjahr am oder nach dem 1. Jänner 2024 vollenden, bestimmt sich das Anfallsalter

nach § 3 des Bundesverfassungsgesetzes über unterschiedliche Altersgrenzen von männlichen und weiblichen

Sozialversicherten, BGBl. Nr. 832/1992. Es ist das in der rechten Spalte genannte vollendete Lebensjahr, wenn die

Versicherte in dem in der linken Spalte genannten Zeitraum geboren ist:
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1. Jänner 1964 bis 30. Juni 1964 60,5. Lebensjahr

1. Juli 1964 bis 31. Dezember

1964

61. Lebensjahr

1. Jänner 1965 bis 30. Juni 1965 61,5. Lebensjahr

1. Juli 1965 bis 31. Dezember

1965

62. Lebensjahr

1. Jänner 1966 bis 30. Juni 1966 62,5. Lebensjahr

1. Juli 1966 bis 31. Dezember

1966

63. Lebensjahr

1. Jänner 1967 bis 30. Juni 1967 63,5. Lebensjahr

1. Juli 1967 bis 31. Dezember

1967

64. Lebensjahr

1. Jänner 1968 bis 30. Juni 1968 64,5. Lebensjahr

nach dem 30. Juni 1968 65. Lebensjahr

1. (7)Der in § 6 Abs. 2 letzter Satz genannte Wert von 476 Monaten verringert sich laut Anlage 5 zu diesem

Bundesgesetz, wenn die Verminderung der Leistung auf Grund des Pensionsantrittes vor dem Regelpensionsalter

geringer als 15% ist, sodass der Wert im Fall einer Verminderung von 0% 404,49 Monate beträgt; der so ermittelte

Wert ist ganzzahlig zu runden.
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